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Die 18. Änderung des Regionalplans Düsseldorf (RPD) ist ein 
Beschluss, der die Ausweisung von Windvorrangflächen zur 
Förderung der Windenergie im Regierungsbezirk Düsseldorf 
regelt und seit dem 18. Juli 2025 wirksam ist. 

Der zentrale Anlass war der Klimaschutz und die Energie-
wende, wobei die Pläne zur Windenergienutzung im Vergleich 
zu früheren Entwürfen angepasst wurden.

Präambel des BUND Mönchengladbach:
Der BUND sieht Windkraftanlagen als unverzichtbares Element der 
Energiewende an. Dennoch bedeutet jeder Eingriff in die Natur ein 
Abwägen der Vertretbarkeit. Die Windvorrangfläche „Mön01-A“ halten wir 
nicht für vertretbar.
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Beschluss und Wirksamkeit: 

Der Regionalrat Düsseldorf hat die 18. Änderung des Regionalplans am 10. 

Juli 2025 beschlossen, welche mit Bekanntmachung am 18. Juli 2025 in 

Kraft trat.

Im Vergleich zu früheren Entwürfen gab es umfangreiche Änderungen, 

darunter auch Reduktionen von Windenergiebereichen in bestimmten 

Regionen wie dem Reichswald und dem Rhein-Kreis Neuss.

Öffentlichkeitsbeteiligung: 

Im Rahmen des Verfahrens gab es öffentliche Beteiligungsphasen, in denen 

Öffentlichkeit und betroffene Stellen Stellungnahmen zum Entwurf abgeben 

konnten.
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Vom Regionalplan bis zur Umsetzung / 

Verfahrensablauf

Der Regionalplan gibt als übergeordnete Planungsebene textliche und 

zeichnerische Festlegungen (Ziele und Grundsätze) für eine Region vor, die 

die Grundlage für die kommunale Bauleitplanung bilden. 

Genehmigungsbehörde für Windkraftanlagen an diesem Standort ist die 

Untere Emissionschutzbehörde der Stadt Mönchengladbach (Fachbereich 

Umwelt, Dezernat 64).

Das Genehmigungsverfahren wird nach dem Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (BImSchG, Anlage 1, Nr. 1.6 der 4. BImSchV) durchgeführt. 
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Um welches Gebiet geht es?

Mönchengladbach

Der Bereich „Mön01-A“ liegt im Naturpark Maas-Schwalm-Nette, Landschafts-
schutzgebiet und damit im Mönchengladbacher Naherholungsgebiet.



Um welches Gebiet geht es?

Mönchengladbach

Mön01-A 6,5 ha
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Mön01-A
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Der Windenergiebereich „MÖN01-A“ an der Kreuzung 
Leloher Weg / Birkmannsweg 

Mön01-A
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Der Windenergiebereich „MÖN01-A“ an der Kreuzung 
Leloher Weg / Birkmannsweg: Blickrichtung West
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Der Windenergiebereich „MÖN01-A“ an der Kreuzung 
Leloher Weg / Birkmannsweg: Blickrichtung Süd-Ost



Mönchengladbach

Was würde die Errichtung von Windkraftanlagen 
an diesem Standort bedeuten? 

Aktuelle Windkraftanlagen haben i.d.R. eine Leistung von 
ca. 5 MW, eine Nabenhöhe zwischen 140 m bis 180 m 
und einen Rotordurchmesser von 120 bis über 200 m.

• Flächenbedarf
• Umweltauswirkungen
• Artenschutzbewertung
• Natura-2000 Verträglichkeitsprüfung
• Vermeidung und Verminderung von 

Umweltauswirkungen
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Zuwegung

Die Aufstellfläche muss für Schwerlasttransporter befahrbar bzw. erreichbar 
sein. Hierfür wäre zumindest eine Schottertrasse und in Kurvenbereichen eine 
Verbreiterung der Trasse erforderlich (bis zu 60 m Außenradius). 

Im vorliegenden Fall würde eine Zuwegung voraussichtlich nur über die 
Brahmsstraße bzw. dem Leloher Weg möglich sein. Bis zur Baustelle müsste 
im Wald ein Lichtraumprofil von ca. 7 Breite und bis zu 6 m Höhe geschaffen 
werden, was umfangreiche Rodungsarbeiten erfordern würde.
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Flächenbedarf:

Dauerhaft versiegelte Flächen
Fundament (Vollversiegelt) ca.    650 m²
Kranstellfläche (Teilversiegelt) ca. 1.000 m²
Zuwegung (Teilversiegelt) min. 3.000 m²

Temporär versiegelte Flächen
Arbeits- Lager- und Montageflächen ca. 4.000 m²

Gesamtflächenbedarf für eine WKA ca. 9.000 m²

Diese Flächen müssten überwiegend durch Rodungsmaßnahmen 
geschaffen werden. Die Kranstellfläche sowie die Arbeits- Lager-
und Montageflächen können zwar wieder aufgeforstet werden, 
doch müsste nach der üblichen Nutzungsdauer von Windkraft-
anlagen von 20 Jahren erneut gefällt werden, egal ob eine 
„Repowering“ oder ein Rückbau erfolgt. Eine Zuwegung muss 
jederzeit für Wartungsarbeiten aufrecht erhalten werden.
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Umweltauswirkungen
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Auszug Anhang A „Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmaßstäbe“



Mönchengladbach

Artenschutzfachbeiträge zu den Windenergiebereichen der 18.Änderung des 
Regionalplans Düsseldorf (RPD) (Anhang F)



MönchengladbachDie alternative Ausweisung der Flächen Mön01-A und Mön01-B 
bedeutet in der Regel, dass diese Flächen als mögliche Standorte für 
Windenergieanlagen vorgesehen sind, aber nicht zwingend umgesetzt 
werden müssen. Es handelt sich um Alternativen oder Reserveflächen, 
die nur dann genutzt werden, wenn andere Optionen nicht in Frage 
kommen.

Diese Interpretation muss durch Nachfrage bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf abgesichert werden!

Artenschutzfachbeiträge zu den Windenergiebereichen der 18.Änderung des 
Regionalplans Düsseldorf (RPD) (Anhang F)
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Einordnung der Genehmigungsanforderung nach BImSchG in 
Abhängigkeit der Anzahl der zu errichtenden Windkraftanlagen

Anmerkung: Die Fläche Mön01-A hat eine 
Größe von 6,5 Ha, so dass theoretisch bis zu 
6 Windkraftanlagen errichtet werden 
könnten. Diese Annahme ist allerdings beim 
Zuschnitt der Fläche nicht realistisch, so 
dass eher max. 4 Anlagen Platz fänden.
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